
lfd.-

Nr.
Organisationsname/Firma

Stellungnahme 

Vorentwurf  

Stellungnahme 

Entwurf  

berücksi

chtigt

nicht be- 

rücksich

tigt

keine 

Einwänd

e

Behörden - Ämter - Institutionen

1 x
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 

Raumbeobachtung
28.09.2021 04.07.2022 x

2 x

Landesverwaltungsamt Hauptsitz Halle                                          

305 Bauleitplanung                                                                                 

401 Kreislauf- und Abfallwirtschaft,                                                     

402 Immisionsschutz,                                                                                      

407 Naturschutz,                                                                                                                  

404 Wasser                                                                                        

405 Abwasser         

                                                           

-                                                                                                                                                    

07.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

23.09.2021                            

13.09..2021                            

29.09.2021                   

28.09.2021

                                                                           

10.06.2022                                                                                                       

09.06.2022                                                                     

29.06.2022                                                

08.06.2022                                                               

-                                             

28.06.2022

x

3 x
Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg                        

Geschäftsstelle
16.09.2021 15.06.2022 x

4 x Landkreis Anhalt-Bitterfeld   26.10.2021
27.07.2022/

19.09.2022
x

5 x Landesamt f. Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 06.09.2021 07.06.2022 x

6 x Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 29.09.2021 21.06.2022 x

7 x Landesamt für Verbraucherschutz Dez. 54 Gewerbeaufsicht Ost  - 01.06.2022  x

8 x
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 

(Regionalbereich Anhalt)
22.09.2021 09.06.2022 x

9 x

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 

Sachsen-Anhalt (LHW), Flussbereich Wittenberg  -  - 

10 x
Landesbetrieb "Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-

Anhalt (BLSA) Technisches Büro Halle Rd.Verf. 20-2017
22.09.2021 16.06.2022 x

11 x Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung und Forsten Anhalt 23.09.2021
27.06.2022/

28.09.2022
x

12 x Biosphärenreservat Mittelelbe 01.09.2021 08.06.2022 x

13 x Technische Polizeiamt Sachsen-Anhalt Rd.Verf. 20-2017  - 03.06.2022 x

14 x Polizeidirektion Dessau,              Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld 16.09.2021  - 

15 x Eisenbahnbundesamt Außenstelle Halle 30.09.2021  - 

16 x Handwerkskammer Halle  - 29.06.2022 x

17 x
Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau        Geschäftsstelle 

Bitterfeld
07.09.2021 07.06.2022 x

18 x Kreishandwerkerschaft Bitterfeld  -  - 

19 x Bundeseisenbahnvermögen Dst. Nord, Außenstelle Halle 21.09.2021  - 

20 x Bundesforstbetrieb Mittelelbe  -  - 

21 x
DB Services Immobilien GmbH,           

Liegenschaftsmanagement
19.10.2021  - 

22 x
BVVG  Bodenverwertungs- und verwaltungsgesellschaft GmbH 

Niederlassung Halle
 -  - 

23 x
LMBV Lausitzer u. Mitteldeutsche Bergbau-

Verwaltungsgesellschaft mbH Länderbereich Sachsen -Anhalt
01.10.2021 27.06.2022 x

24 x MDSE GmbH 14.09.2021 03.06.2022 x

25 x Deutscher Wetterdienst Verwaltungstelle Leipzig 24.09.2021 05.07.2022 x

26 X Kommunaler Zweckverband "Bergbaufolgelandschaft Goitzsche"  - 07.06.2022 x

27 x
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben                                                                               

per Mail an toeb.st@bundesimmobilien.de 
 - 02..06.2022 x

28 x
Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen 

Anhalt, ÖGP Bitterfeld
24.09.2021  - 
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lfd.-

Nr.
Organisationsname/Firma

Stellungnahme 

Vorentwurf  

Stellungnahme 

Entwurf  

berücksi

chtigt

nicht be- 

rücksich

tigt

keine 

Einwänd

e

Verkehr

29 x
Landesstraßenbaubehörde Land Sachsen-Anhalt, 

Regionalbereich Ost
14.09.2021

08.06.2022/

01.11.2022
x

30 x RBB - Regiobahn Bitterfeld GmbH Chemiepark Areal C  -  - 

31 x Regionalverkehr Bitterfeld - Wolfen GmbH 01.09.2021 02.06.2022 x

32 x
Landesstraßenbaubehörde Land Sachsen-Anhalt, 

Regionalbereich Süd  Rd.-Verf. 20-2017 Bundesautobahnen
 - 02.06.2022 x

Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH

 x Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost  - 01.07.2022 x

Versorgungsträger

33 x
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH,                                                 

z. H. Frau Gellert  
27.09.2021 27.06.2022 x

34 x BFG Bitterfelder Fernwärme GmbH 28.09.2021  - 

35 x Abwasserzweckverband Westliche Mulde 16.09.2021 07.07.2022 x

36 x Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen  -  - 

37 x
MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland 

mbH, Niederlassung Muldeaue-Fläming
14.09.2021 09.06.2022 x

38 x Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld 07.09.2021 08.06.2022 x

39 x Unterhaltungsverband Mulde 02.09.2021 02.06.2022 x

40 x Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 01.10.2021 07.06.2022 x

41 x Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH 07.09.2021 08.06.2022 x

42 x
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) - 

Servicecenter Naumburg
31.08.2021  - 

43 x
GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und 

Telekommunikation mbH, FB Genehmigungswesen
02.09.2021 13.06.2022 x

44 x MITNETZ Gas GmbH 31.08.2021 30.05.2022 x

45 x
50 Hertz Transmission GmbH, Netzbetrieb                                                        

online unter vertrieb@infrest.de
03.09.2021 03.06.2022 x

46 x
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co KG   

Planung NE 3
13.09.2021 28.06.2022 x

47 x Linde AG Geschäftsbereich Linde Gas 10.09.2021  - 

48 x GASCADE Gastransport GmbH, Abt. GNL 15.09.2021 21.06.2022 x

49
MVL Mineralölverbundleitung GmbH Schwedt                                                  

online unter bil-leitungsauskunft.de

Trinkwasserzweckverband Zörbig

esco european salt company GmbH & Co. KG 

Nachbargemeinden

50 x Gemeinde Muldestausee 14.09.2021 16.06.2022 x

51 x Stadt Sandersdorf-Brehna

52 x Stadt Raguhn-Jeßnitz

53 x Stadt Zörbig  - 15.06.2022 x

54 x Stadtverwaltung Delitzsch Dezernat III Bauplanungsamt

55 x Gemeindeverwaltung Löbnitz 30.09.2021 08.07.2022 x

Bei Einzelhandelsvorhaben

76 X
Handelsverband Sachsen-Anhalt, Der Einzelhandel e. V.                                                                                              

Entwurf nicht angeschrieben
 - 29.06.2022 x

77
Förderverein "Bitterfelder Innenstadt" e. V.,                                                              

z. H. Kay-Uwe Ziegler
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. – Ministerium für Infrastruktur und Digitales 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. – Ministerium für Infrastruktur und Digitales 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

1. – Ministerium für Infrastruktur und Digitales 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
Auf das Umweltschadensgesetz wurde unter Punkt F Naturschutz/ 
Artenschutz hingewiesen. 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

2 – Landesverwaltungsamt – Referat Naturschutz, 

Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

2 – Landesverwaltungsamt – Referat Abwasser 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf Überschreitung der schalltechnischen 
Orientierungswerte wurde mithilfe der textlichen Festsetzung 1.7 im 
Bebauungsplan berücksichtigt. Die Orientierungswerte können in den 
Innenräumen gewährleistet werden. 
Darüber hinaus wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

2 – Landesverwaltungsamt – Referat Immissionsschutz 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

Seite | 7  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

2 – Landesverwaltungsamt – Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft,  

Bodenschutz 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

2 – Landesverwaltungsamt – Referat Bauleitplanung 
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3. – Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 

 

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Wasserrecht 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
1.2 Immissionsschutz 
 
Die Bauleitplanung ist ein Instrument, welche die Entwicklung eines 
Plangebiets längerfristig und zukunftsorientiert sichert. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans 04-2021btf „Friedensstraße 
Nord II“ grenzt an die Kreuzung B100 -Friedensstraße- Friedersdorfer 
Straße an, welche als Unfallschwerpunkt im Stadtgebiet der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen gilt. 
 

4. – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
In den vergangenen Jahren wurde in Untersuchungen und Planungen 
der Stadt die Errichtung eines Kreisverkehrs an benannten Standort 
forciert. Die 4. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1/99a 
„Bitterfelder Wasserfront – Bereich Uferweg- landseitig“ der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen sichert die verkehrstechnische Erschließung in 
Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklung der umliegenden 
Nutzungen.  
Die sich dem Bebauungsplan 04-2021btf angrenzende Bebauung 
wurde in den letzten Jahren verdichtet und neue Wohngebiete wurden 
entwickelt, sodass von einer erhöhten Frequentierung der Straßen 
ausgegangen werden kann. Dadurch wird der Handlungsbedarf im 
Sinne der Realisierung des Kreisverkehrs verstärkt. Das Szenario des 
Kreisverkehrs ist aus diesem Grund zwingend für entstehende 
Nutzungen heranzuziehen und zu betrachten. 
Als Betrachtungsgrundlage in den erstellten 
Schallimmissionsprognosen der benachbarten Bebauungsplangebiete 
sind sowohl der Ist-Zustand (Kreuzung) als auch die zukünftige 
Entwicklung (Prognose Kreisverkehr) herangezogen worden. 
Bezugnehmend auf diese erstellten Gutachten wurde festgestellt, dass 
sich in etwa die gleichen Emissionswerte im Fall Kreuzungs-/ 
Kreisverkehr ergeben.  
Als Grundlage dieser Aussage gilt die für den B-Plan 02-2018btf 
Ferienwohnen Goitzsche erstellte Schallimmissionsprognose mit 
Anlagen (Schallschutzbüro Ulrich Diete aus dem Jahr 2019).  
Aus folgendem tabellarischen Auszug aus dem benannten Gutachten 
sind die Emissionspegel tags uns nachts der Bereiche (hier 
insbesondere nördlich der B100) zu entnehmen und festzustellen, dass 
diese in beiden Szenarien gleich sind.  
 
 

4. – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Emissionswerte tags/nachts Kreisel 2025                    Emissionswerte tags/nachts Kreuzung 2015 
 

Durch die annähernde Gleichheit der Werte, ist es aus fachlicher Sicht 
und nach Erläuterung des Sachverhalts im Einzelfall vertretbar den 
zukünftigen Zustand im Plangebiet zu betrachten.  
 
Die Bewertung der Schallimmissionen erfolgt nach der 16. BImSchV 
und entspricht der Abwägungsleitlinie des OVG Münster. Die erstellten 
Gutachten der umliegenden rechtskräftigen Bebauungsplangebiete 
sind ebenfalls auf Grundlage der 16. BImschV 
(Verkehrslärmschutzverordnung) bewertet worden, sodass sich eine 
Abweichung mit der Bewertung auf Grundlage der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ nicht als geeignet erweist. Es ist zu 
erwähnen, dass die DIN 18005 schalltechnische Orientierungswerte 
beschreibt, die als nicht verbindlich gelten und dem Abwägungsgebot 
nach § 1 Abs. 7 BauGB unterliegen. Daher kann die Anwendung der 
DIN 18005 das Immissionsschutzrecht nicht außer Kraft setzen.  
Die 16. BImschV definiert verbindliche Grenzwerte, welche in diesem 
Fall überschritten werden. Demnach gilt zu prüfen, wie die 
Überschreitung der Grenzwerte für die Wohnnutzungen kompensiert 
werden können. Eine Ergänzung in der Begründung im Kapitel G ist 
erfolgt. 
Aktive Maßnahmen sind seitens des Planers und der Stadtplanung aus 
städtebaulichen Gründen nicht vertretbar.  

4. – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Durch die Topografie des Gebiets und der Lage der Bundesstraße 
würde sich der Verkehrslärm dennoch ausbreiten. In diesem Fall sind 
aktive Maßnahmen nur wirksam, wenn diese das Plangebiet entlang 
der Friedensstraße und entlang der B100 komplett abgrenzen würden. 
Des Weiteren muss die Maßnahme eine bestimmte Höhe aufweisen 
(ungefähre Höhe des zu schützenden Baukörpers). Diese Option wird 
aufgrund des Platzbedarfs (z.B. geringer Abstand zur Friedensstraße) 
und des Anblicks verworfen. 
Der umverlegte Erdwall kann nicht als aktive Maßnahme fungieren. Der 
Wall wird nicht ertüchtigt, sondern lediglich umverlegt, sodass dieser 
die benötigte Höhe nicht erreichen wird um eine schützende Funktion 
übernehmen zu können. Die Höhe würde zusätzlich mit einem breiteren 
Wallfuß einhergehen, welches einen erhöhten Platzbedarf bedeutet. In 
der Praxis ist dieser Sachverhalt nicht umsetzbar. 
Des Weiteren stehen dem Einsatz von aktiven Maßnahmen 
wirtschaftliche Faktoren entgegen.  
 
Die DIN 18005-1/1 lässt passive Schallschutzmaßnahmen zu, wenn in 
begründeten Fällen keine aktiven Maßnahmen zu tragen kommen 
können. Daher sind gemäß der textlichen Festsetzung 1.7 
Immissionsschutz ein erforderliches Schalldämmmaß R´w,ges 

festgesetzt worden, welches im Rahmen des Bauantrags der einzelnen 
Bebauungen nachgewiesen werden muss. 
Eine Festsetzung einzelner zu verwendender Bauteile oder einer 
Festsetzung der Raumanordnung erfolgt nicht, da aus Sicht des 
Gutachters anhand von Standardbauteilen ein zumutbarer Innenpegel 
in den Wohnräumen erreicht werden kann. Unbeachtet davon bleiben 
Terrassen und Balkone. 
Die Begründung wurde unter Punkt G Immissionsschutz durch die 
obenstehenden Ausführungen ergänzt. 

4. – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
1.4. Altlasten/ Bodenschutz 
Die gegebenen Hinweise wurden unter Punkt 3 des Kapitel C ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Naturschutz 
Die Größe der Kompensationsmaßnahme wurde in die textlichen 
Festsetzung 2.3a) aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Brand- und Katastrophenschutz 
Es wurden keine Einwände geäußert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
3. Gesundheitswesen 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bauordnungsrecht/ Bauplanungsrecht 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. Eine Ergänzung in den textlichen 
Festsetzungen ist erfolgt. Die Firsthöhe darf maximal 9,00m in Bezug 
auf die Oberkante der geplanten Straße betragen.  
Fester Bezugspunkt Schachtdeckel D=78,81 im Einmündungsbereich 
von Bernsteinring zur Friedensstraße 
 
5. Denkmalschutz 
Keine Einwände 
 
6. Kreisstraßen 
Keine Einwände 
 
 
 
 
 

 

4. – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
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Ergänzende Stellungnahme vom 19.09.2022 zum Entwurf 
 

Ergebnis der Abwägung: 
 
Die zum Entwurf abgegebene Stellungnahme mit 
immissionsschutzrechtlichen Hinweisen führte zu einer Ergänzung in 
der Begründung unter dem Kapitel G Immissionsschutz.  
Der Landkreis wurde über die Ergänzung und Erläuterung in Kenntnis 
gesetzt und erneut um die Abgabe einer Stellungnahme zu dem 
erläuterten Sachverhalt aufgefordert.  
Daraufhin fand am 02.09.2022 auf Grundlage der zum Entwurf 
abgegebenen immissionsschutzrechtlichen Hinweisen eine Beratung 
mit dem Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz statt, in welcher der 
Sachverhalt nochmals erörtert worden ist. Die Beratungsschwerpunkte 
lauteten: 

• Betrachtung und Vergleich des Straßenbereichs Kreuzung B 
100/Friedensstraße 

• Anwendung der 16. BImschV 

• Prüfung der Aufnahme aktiver Schallschutzmaßnahmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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Ergänzende Stellungnahme vom 19.09.2022 zum Entwurf 
 

Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
Der Hinweis wurde im Rahmen des Beratungsgesprächs und der vorab 
zu Verfügung gestellten Erläuterungen berücksichtigt, sodass eine 
Überarbeitung des Schallschutzgutachtens nicht notwendig ist.  
 
 
 
Die Bewertungen des Verkehrslärms wurden nach der 16.BImSchV 
durchgeführt, da das OVG Münster mit dem Beschluss der 
Abwägungsleitlinie für die vorliegende Art eines Bebauungsplans diese 
Anwendung ermöglicht hat und sie auch angewandt werden soll. Die 
erstellten Gutachten der umliegenden rechtskräftigen 
Bebauungsplangebiete sind ebenfalls auf Grundlage der 16. BImschV 
(Verkehrslärmschutzverordnung) bewertet worden, sodass sich eine 
Abweichung mit der Bewertung auf Grundlage der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ nicht als geeignet erweist. Es ist zu 
erwähnen, dass die DIN 18005 schalltechnische Orientierungswerte 
beschreibt, die als nicht verbindlich gelten und dem Abwägungsgebot 
nach § 1 Abs. 7 BauGB unterliegen. Daher kann die Anwendung der 
DIN 18005 das Immissionsschutzrecht nicht außer Kraft setzen.  
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (4 B 87.04 
vom 02.02.2005 / 9 A 5.07 vom 09.07.2008) wird die Schwelle zur 
Gesundheitsgefährdung für Lärmbelastungen bei Gebieten, die auch 
zum Wohnen bestimmt sind, mit Beurteilungspegeln von 70 - 75 dB(A) 
tagsüber bzw. 60 - 65 dB(A) nachts angegeben. Die hier festgesetzten 
Grenzwerte der 16.BImSchV von 59 dBA tags und 49 dBA nachts 
unterschreiten diesen Bereich. Eine Ergänzung der aufgeführten 
Erläuterungen ist unter Kapitel G Immissionsschutz erfolgt. 
 

4. – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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Ergänzende Stellungnahme vom 19.09.2022 zum Entwurf 
 

Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Begründung wurde nachvollziehbar dargelegt, dass aktive 
Maßnahmen aus wirtschaftlicher und städtebaulicher Sicht nicht 
einsetzbar sind. 
Der Begründung wurde seitens des Landkreises zugestimmt. 
 
 
 
Nach Beratung und Ergänzung der Unterlagen sind dem Vorhaben aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Einwände entgegengebracht 
worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

4. – Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
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Stellungnahme vom 26.10.2021 zum Vorentwurf  
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Stellungnahme vom 26.10.2021 zum Vorentwurf  

Ergebnis der Abwägung: 
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Stellungnahme vom 26.10.2021 zum Vorentwurf   
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
Auf die gesetzliche Meldepflicht wurde unter Punkt 4. Denkmalschutz 
im Kapitel C hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. – Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gegebenen Hinweise aus der Stellungnahme des LAGB und der 

LMBV wurden im Rahmen der Abwägung des Vorentwurfs 

berücksichtigt.  

Diese wurden in der Begründung unter Punkt 5 im Kapitel C aufgeführt. 

 

 

 

 

6. – Landesamt für Geologie und Bergwesen 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

6. – Landesamt für Geologie und Bergwesen 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

Seite | 28  

Stellungnahme vom 29.09.2021 zum Vorentwurf 
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Stellungnahme vom 29.09.2021 zum Vorentwurf  
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Stellungnahme vom 29.09.2021 zum Vorentwurf  
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. – Landesamt für Verbraucherschutz 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
Auf die Bestellung eines Koordinators für Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz wurde unter Punkt J in der Begründung 
hingewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

7. – Landesamt für Verbraucherschutz 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf den Umgang mit Grenzmarken wurde unter Punkt 6 im Kapitel C 
verwiesen 
 
 
 
 
 
 
 

8. – Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
Der Ersteller des Umweltberichts ergänzte den fehlenden 
Quellenvermerk auf dem Bestandsplan. 
 
 
Der Hinweis wurde demnach berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   
 

8. – Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
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Stellungnahme vom 22.09.2021 zum Vorentwurf   
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Stellungnahme vom 22.09.2021 zum Vorentwurf   
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Stellungnahme vom 22.09.2021 zum Vorentwurf  
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   
 

10. – Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen berücksichtigt das entstehende Wohngebiet 
in der Wohnflächenbilanz zur 11. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit 24 Wohneinheiten. Das Entstehen von 5 Einfamilienhäusern und 3 
Mehrfamilienhäusern entspricht der Nachfrage nach Wohnraum in 
attraktiver Ortslage.  
Die Bilanzierung wurde durch die zuständigen Behörden bestätigt, 
sodass die 11. Änderung des Flächennutzungsplans zwischenzeitlich 
genehmigt werden konnte. Eine Aktualisierung der Aussagen zur 
Flächennutzungsplanung ist in der Begründung ist unter Punkt 2.2 im 
Kapitel A erfolgt. 
 

11. – Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 
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Ergebnis der Abwägung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung wurde auf Grundlage des 
Biotopwertmodells Sachsen-Anhalt erstellt. 
Für die Bewertung ist sowohl der Ausgangszustand der Fläche als auch 
der Zustand nach Durchführung der Maßnahme heranzuziehen. 
Das errechnete Defizit von 55.142 BP gilt es zu kompensieren.  
 
Die Ackerfläche (AI) wurde dabei mit 5 BP bewertet, welche mit 
Feldgehölzen (HGA, Planwert 15) aufgewertet wird. Die Differenz (10 
BP) beider Werte stellt die anrechenbare Wertsteigerung der Fläche 
dar, welche als Grundlage der Bewertung gilt. Daher erfolgt die 
Kompensationsmaßnahme 2.3a) auf 5.516m², welche das Defizit 
ausgleicht. 
Eine Bewertung des Feldgehölzes mit 15 BP kann nur unter der 
Annahme einer Aufwertung einer Fläche mit dem Vorwert 0 (versiegelte 
Fläche) erfolgen.  
 
 
 
 

11. – Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 
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Ergebnis der Abwägung: 
 

Die Kompensationsmaßnahme 2.3a) - Anlage eines Feldgehölzes auf 
dem Flurstück 106/1 (Acker) nördlich des Geltungsbereiches befindet 
sich auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche, welche sich im 
Eigentum des Vorhabeträgers befindet. Das Flurstück wird aktuell an 
einen landwirtschaftlichen Betrieb verpachtet und bewirtschaftet. 
Die landwirtschaftliche Fläche weist einen Bodenwert von 55-60 
Bodenpunkten auf, sodass sie eine durchschnittliche Ertragsfähigkeit 
besitzt. Der Entzug der vergleichsweise geringen Fläche beeinflusst die 
landwirtschaftliche Nutzung und Funktion der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche nicht. Aus Sicht der landwirtschaftlichen Betriebe 
werden großflächige, zusammenhängende Flächen bevorzugt 
bewirtschaftet. Der vorliegende Teil des Flurstücks 106/1 ist aufgrund 
der Lage im Randbereich weniger bedeutsam. 
 
Die in Rede stehende Fläche erweitert den bestehenden angrenzenden 
Gehölzbestand aus überwiegend heimischen Arten und bedeutet eine 
Aufwertung des ökologischen Zustandes. 
Die Stadtentwicklung zielt auf eine Abgrenzung der Wohnbauflächen 
durch Grünflächen ab um dem Klimawandel entgegenzuwirken. 
Besonders Grünflächen besitzen eine hohe Bedeutung für das lokale 
Klima in städtischen und dörflichen Strukturen. Mit der Festsetzung der 
Grünfläche werden Extremwetterlagen wie beispielsweise Starkwinde, 
die in vergangener Zeit häufiger im Stadtgebiet aufgetreten sind, 
vermindert. Die entstehende Vegetation aus Feldgehölzen bewirkt die 
Abschwächung des Starkwindes aber lässt Schwachwinde durch. 
Gleichzeitig erzielt die Bepflanzung eine Verminderung der 
Verdunstung auf den Flächen. Somit wirkt sich die Maßnahme positiv 
auf das Mikroklima aus. 
 
 

11. – Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 
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Ergebnis der Abwägung: 
 

Durch den Abriss des Gehöfts ist eine Entsiegelung einer Teilfläche 
erreicht worden. Des Weiteren wird sich die entzogene Fläche weiterhin in 
einem unversiegelten Zustand befinden. Eine ökologische Wertsteigerung 
der Fläche wird durch die Umsetzung der Kompensationsmaßnahme 
ebenfalls erzielt. 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen bekräftigt die Wahl des Flurstücks 106/1 zur 
Kompensation, da diese im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
entstehenden Bebauung und des angrenzenden Gehölzbestandes steht 
und diese aus oben genannten Gründen zum Schutz der entstehenden 
Bebauung dient. Der Ausgleich sollte möglichst dort erfolgen, wo er anfällt. 
Ist das im unmittelbaren Baugebiet nicht möglich, ist er möglichst ortsnah 
auszuführen. Dass dafür nur die Ortslage Bitterfeld-Wolfen in Betracht 
kommt, ist eine legitime Entscheidung der Stadt in Rahmen der Ausübung 
ihrer Planungshoheit. In vorangegangenen Gesprächen wurde nach 
alternativen Möglichkeiten und Flächen gesucht. Weder die Stadt noch der 
Investor verfügt über alternative Flächen, die zur Kompensation des 
Eingriffs genutzt werden könnten. Die Gespräche erzielten kein Ergebnis, 
sodass die Kompensation ausschließlich auf dem genannten Flurstück 
erfolgen kann. Bei der Auswahl der Kompensationsmaßnahmen wurde 
selbstverständlich auch nach anderen Maßnahmen, die dem 
Naturhaushalt dienen ohne landwirtschaftliche Flächen aus der Nutzung 
zu nehmen, gesucht. Im Zuge der Baumaßnahme wird beispielsweise 
bestehende Bebauung (altes Gehöft) abgerissen, sodass Flächen 
entsiegelt werden. 
Die obengenannten Belange wurden mit der Unteren Naturschutzbehörde 
und der Stadt Bitterfeld-Wolfen vorabgestimmt und erlangten deren 
Einverständnis.  
 
Diese Aussage bezog sich auf einen Arbeitsstand, welcher überarbeitet 
wurde. Die Formulierung über die verringerte Fläche der 
Kompensationsmaßnahme ist aus den Unterlagen entfernt worden.  
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Ergebnis der Abwägung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   
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Ergänzende Stellungnahme vom 28.09.2022 zum Entwurf 
 

Ergebnis der Abwägung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Prüfung und Berücksichtigung der gegebenen Hinweise zum 
Entwurf wurde eine Ergänzung in den Unterlagen vorgenommen. 
Mit Schreiben vom 31.08.2022 wurden einzelne Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange durch das Planungsbüro um eine erneute 
Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 
 
 
 
 
 
Raumordnung: 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen berücksichtigt das entstehende Wohngebiet 
in der Wohnflächenbilanz zur 11. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit 24 Wohneinheiten. Das Entstehen von 5 Einfamilienhäusern und 3 
Mehrfamilienhäusern entspricht der Nachfrage nach Wohnraum in 
attraktiver Ortslage.  
Die Bilanzierung wurde durch die zuständigen Behörden bestätigt, 
sodass die 11. Änderung des Flächennutzungsplans zwischenzeitlich 
genehmigt werden konnte. 
Eine Aktualisierung der Aussagen zur Flächennutzungsplanung ist in 
der Begründung ist unter Punkt 2.2 im Kapitel A erfolgt. 
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Ergänzende Stellungnahme vom 28.09.2022 zum Entwurf 

Ergebnis der Abwägung: 
 

 
Kompensationsmaßnahme 2.3 a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verweis auf das Ökokonto der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt 
mbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen bekräftigt die Wahl des Flurstücks 106/1 zur 
Kompensation, da diese im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
entstehenden Bebauung und des angrenzenden Gehölzbestandes 
steht und diese zum Schutz der entstehenden Bebauung dient. Der 
Ausgleich sollte möglichst dort erfolgen, wo er anfällt. Ist das im 
unmittelbaren Baugebiet nicht möglich, ist er möglichst ortsnah 
auszuführen. Dass dafür nur die Ortslage Bitterfeld-Wolfen in Betracht 
kommt, ist eine legitime Entscheidung der Stadt in Rahmen der 
Ausübung ihrer Planungshoheit.  
 

11. – Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 
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Ergänzende Stellungnahme vom 28.09.2022 zum Entwurf 

Ergebnis der Abwägung: 
 

In vorangegangenen Gesprächen wurde nach alternativen 
Möglichkeiten und Flächen gesucht. Weder die Stadt noch der Investor 
verfügt über alternative Flächen, die zur Kompensation des Eingriffs 
genutzt werden könnten. Die Gespräche erzielten kein Ergebnis, 
sodass die Kompensation ausschließlich auf dem genannten Flurstück 
erfolgen kann.  
 
 
 
 
 
Bei der Auswahl der Kompensationsmaßnahmen wurde 
selbstverständlich auch nach anderen Maßnahmen, die dem 
Naturhaushalt dienen ohne landwirtschaftliche Flächen aus der 
Nutzung zu nehmen, gesucht. Im Zuge der Baumaßnahme wird 
beispielsweise bestehende Bebauung (altes Gehöft) abgerissen, 
sodass Flächen entsiegelt werden. 
 
Die obengenannten Belange wurden mit der Unteren 
Naturschutzbehörde und der Stadt Bitterfeld-Wolfen vorabgestimmt 
und erlangten deren Einverständnis.  
 
 
 
 
 
 
Die Erläuterungen sind der Begründung unter Punkt 4 im Kapitel B 
hinzugefügt worden. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                
Nein:             
Enthaltung:   
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Stellungnahme vom 23.09.2021 zum Vorentwurf  
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Stellungnahme vom 23.09.2021 zum Vorentwurf   
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Stellungnahme vom 23.09.2021 zum Vorentwurf   
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Stellungnahme vom 23.09.2021 zum Vorentwurf  
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

12. – Biosphärenreservat Mittelelbe 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. – Technisches Polizeiamt Sachsen-Anhalt 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die zuständige Behörde (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) wurde am 
Verfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

13. – Technisches Polizeiamt Sachsen-Anhalt 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

16. – Handwerkskammer Halle 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

17. – Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

23. - LMBV 
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Stellungnahme vom 01.10.2021 zum Vorentwurf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. - LMBV 
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Stellungnahme vom 01.10.2021 zum Vorentwurf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. - LMBV 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

Seite | 60  

Stellungnahme vom 01.10.2021 zum Vorentwurf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. - LMBV 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis aus der Stellungnahme zum Vorentwurf wurde unter Punkt 
5 im Kapitel C aufgenommen. 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

24. – MDSE 
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Stellungnahme vom 14.09.2021 zum Vorentwurf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. – MDSE 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

25. – Deutscher Wetterdienst 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführungen zum Thema Schallschutz sind unter Kapitel G 
Immissionsschutz getroffen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

26. – Zweckverband Goitzsche 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. – Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

27. – Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
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Ergebnis der Abwägung: 

Der Ausbau und die Gestaltung der Erschließungsstraße orientieren 
sich am angrenzenden Wohngebiet und werden entsprechend der 
Richtlinien ausgeführt. Faktoren wie Fahrbahnbreiten und 
Sichtbeziehungen sind bei der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
Es entsteht ein einsehbarer Kreuzungsbereich, welcher sich in ca. 50m 
Entfernung zum Knoten B100/Friedensstraße befindet.  

Die theoretisch maximal angenommene Anzahl an Fahrzeugen beträgt 
61. Hierbei wurden für die Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser zwei
Fahrzeuge pro Wohneinheit zu Grunde gelegt, sodass sich in Summe
46 Fahrzeuge für die Wohnnutzungen ergeben. Für das Motel wird pro
Zimmer ein Fahrzeug angesetzt, sodass mit 15 Fahrzeugen (bei voller
Auslastung) gerechnet werden kann. Es ist zu erwarten, dass der
Anliegerverkehr (Motel – 15 Pkw) ausschließlich über die
Friedensstraße/neue Erschließungsstraße in das Gebiet ein- und
ausfährt, da sich das Motel näher an der bestehenden Friedensstraße
befindet und eine Durchfahrt durch das Wohngebiet unpraktikabel ist.
Der Anwohnerverkehr wird sich voraussichtlich gleichmäßig auf beide
Einfahrten verteilen, da ein Verkehrsstrom sowohl aus Richtung der
B100 als auch aus Richtung Stadtzentrum zum Wohngebiet besteht.
Die Frequentierung des neuen Verkehrsarms wird als vergleichsweise
gering eingestuft da kein Durchgangsverkehr oder Stoßzeiten innerhalb
des Gebiets zu erwarten sind. Es wird von einem homogenen
Verkehrsfluss ausgegangen, da eine gleichzeitige An- und Abfahrt aller
Fahrzeuge oder einer größeren Anzahl an Fahrzeugen nicht zu
erwarten ist. Dieser Fall stellt ein unrealistisches Szenario dar und kann
nicht als Betrachtungsgrundlage dienen. Ein erhebliches
Mehraufkommen an Fahrzeugen wird nicht festgestellt.

29. – Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost
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Ergebnis der Abwägung: 

Die Zufahrt zu dem bestehenden Wohngebiet „Bernsteinring“, über 
welche gleichzeitig der Parkplatz des Einzelhandels zu erreichen ist, 
zeigt in den letzten Jahren eine gute Leistungsfähigkeit.  
Hierbei ist eine erheblich höhere Frequentierung durch den 
Besucherverkehr des Einzelhandels zu beachten. Eine konkrete 
Bewertung des neu entstehenden Knotens ist aus Sicht des Planers 
nicht notwendig, da sich das Verkehrsaufkommen nicht signifikant 
steigert. 

In den vergangenen Jahren wurde in Untersuchungen und Planungen 
der Stadt die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung B100 - 
Friedensstraße – Friedersdorfer Straße forciert. Die 4. Änderung des 
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1/99a „Bitterfelder Wasserfront – 
Bereich Uferweg- landseitig“ der Stadt Bitterfeld-Wolfen sichert die 
verkehrstechnische Erschließung in Zusammenhang mit der 
städtebaulichen Entwicklung der umliegenden Nutzungen. Die sich 
dem Bebauungsplan 04-2021btf angrenzende Bebauung wurde in den 
letzten Jahren verdichtet und neue Wohngebiete wurden entwickelt. 
Des Weiteren ist eine weitere Entwicklung des Areals Südlich der B100 
im touristischen Sinne absehbar, sodass von einer erhöhten 
Frequentierung der Straßen ausgegangen werden kann. Dadurch wird 
der Handlungsbedarf im Sinne der Realisierung des Kreisverkehrs 
verstärkt. 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung 

29. – Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost
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Ergebnis der Abwägung: 

Nach Prüfung und Berücksichtigung der gegebenen Hinweise zum 
Entwurf wurde eine Ergänzung in den Unterlagen vorgenommen. 
Mit Schreiben vom 31.08.2022 wurden einzelne Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange durch das Planungsbüro um eine erneute 
Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 
Die nachgereichten Unterlagen konnten dennoch keine abschließende 
Stellungnahme der Behörde erzielen. Daraufhin ist eine weitere 
Unterlage durch das Planungsbüro erstellt und zur Prüfung übergeben 
worden.  
Diese beinhaltet eine detaillierte Beschreibung des Ist-Zustandes und 
des geplanten Zustandes an benannten Knotenpunkt. Durch die 
Umsetzung des Vorhabens (Wohngebiet und Motel) errechnete sich ein 
Mehraufkommen von 5 Fahrzeugen in Richtung Knotenpunkt. 
Es erfolgte eine Untersuchung der Leistungsfähigkeit des 
entstehenden Knotenpunktes (geplante Erschließungsstraße/ 
Friedensstraße) in Zusammenhang des Verkehrsflusses auf der B100. 
In Auswertung der Untersuchung ergab sich eine Qualitätsstufe A der 
neuentstehenden Kreuzung, welche eine negative Auswirkung auf den 
Knotenpunkt B100/Friedensstraße/ Friedersdorfer Straße nicht 
erkennen lässt. 

29. – Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost
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Ergebnis der Abwägung: 

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung 

29. – Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung 
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 

Die eingereichten Unterlagen wurden in einem Beratungstermin 
erläutert. Der Nachweis wurde entsprechend des dort 
geführten Protokolls ergänzt und zur erneuten Prüfung vorgelegt, 
so dass nun eine positive Stellungnahme der Behörde erzielt werden 
konnte. 
Die Ergebnisse der Untersuchung* sind in der Begründung unter 
Kapitel E Punkt 1 Verkehrserschließung aufgeführt. 

*liegen dem Beschlussantrag als separates Dokument (Anlage 1a) bei

Abstimmungsergebnis: 
Ja:     
Nein:     
Enthaltung 

29. – Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung 
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

31. – Regionalverkehr Vetter GmbH



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
  

31. – Regionalverkehr Vetter GmbH 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

Seite | 74  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost wurde im Rahmen 
der Beteiligung zum laufenden Verfahren beteiligt. Es liegt eine 
Stellungnahme vor. 
 
 
 
 
 
  

32. – Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich Süd  



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
  

32. – Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich Süd  



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
 

32. – Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannten Hinweise werden bei der darauffolgenden 
Erschließungsplanung und der Bauausführung berücksichtigt. 
 
Die Mitnetz Strom wurde im Rahmen der Beteiligung zum Verfahren in 
Kenntnis gesetzt. Eine Stellungnahme liegt vor und die darin 
gegebenen Hinweise wurden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. – Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

Seite | 78  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
 

33. – Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannten Hinweise werden bei der darauffolgenden 
Erschließungsplanung und der Bauausführung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
 

35. – Abwasserzweckverband Westliche Mulde 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Stellungnahme vom 16.09.2021 zum Vorentwurf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. – Abwasserzweckverband Westliche Mulde 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Stellungnahme vom 16.09.2021 zum Vorentwurf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. – Abwasserzweckverband Westliche Mulde 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

Seite | 82  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf eine dingliche Sicherung der Leitungstrasse ist unter 
Punkt 2. Entwässerung aufgeführt.  
 
 
Die genannten Hinweise werden bei der darauffolgenden 
Erschließungsplanung und der Bauausführung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. – MIDEWA GmbH 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
 

37. – MIDEWA GmbH 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Stellungnahme vom 14.09.2021 zum Vorentwurf   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. – MIDEWA GmbH 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Stellungnahme vom 14.09.2021 zum Vorentwurf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. – MIDEWA GmbH 
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Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
Die Abmessungen der ausgewiesenen Verkehrsflächen wurden so 
gewählt, dass die Planung der Verkehrsanlagen entsprechend der 
RASt 06 (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen) und der RAS 
(Richtlinien für die Anlage von Straßen) erfolgen kann. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
 

38. – Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf Vernässungserscheinungen ist bereits unter Punkt 7 
im Kapitel C enthalten. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
 

39. – Unterhaltungsverband „Mulde“ 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. – Deutsche Telekom Technik GmbH 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis der Leitungszone ist unter Punkt 5 Telekommunikation in 
Kapitel E ergänzt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             

  Enthaltung 
   

40. – Deutsche Telekom Technik GmbH 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
 

41. – Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH  



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. – GDMcom GmbH 
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Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. – GDMcom GmbH 
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Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
 

43. – GDMcom GmbH 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
Die gegebenen Hinweise aus der Stellungnahme zum Vorentwurf vom 
31.08.2021 wurden unter Punkt 4 im Kapitel E aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung 
 

44. – MITNETZ Gas 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. ……… zur Abwägung                
Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Stellungnahme vom 15.09.2021 zum Vorentwurf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. – MITNETZ Gas 
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Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Stellungnahme vom 15.09.2021 zum Vorentwurf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. – MITNETZ Gas 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

45. – 50hertz 
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Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und werden in der 
Erschließungsplanung berücksichtigt. 
Des Weiteren sind die Hinweise unter Punkt 5 im Kapitel E 
aufgenommen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. – Vodafone GmbH 
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Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

46. – Vodafone GmbH 
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Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. – Gascade 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

48. – Gascade 
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Bebauungsplan 04-2021btf „Friedensstraße Nord II“ OT Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-Wolfen; Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   

 

50. – Gemeinde Muldestausee 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   
 

53. – Stadt Zörbig 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Einwände geäußert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                 
Nein:             
Enthaltung:   

 

55. – Gemeinde Löbnitz 
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